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Nr. 36. Donnerstag den 25 Mai 1916.

Sonder -Ausgabe .
Vekanntmachung

Nr . UV . 90P/4 . 1 . K RA ,
betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von Lumpen und neuen Moffabfällen aller Art .

Vom 16 . Mai 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit aus Er¬

suchen des Königlichen Kriegsministerinms mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede Zu¬
widerhandlung gegen die Beschlagnahmeanordnungen auf
Grund der Vekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 lReichs- Gesetzbl . S . 357) ,in Verbindung mit den Erganzungsbekanntmachungenvom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) und 25. No¬
vember 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 778) *) und jede Zuwider - .
Handlung gegen die Vorschriften , betreffend Bestandserhe -
Lung und Lagerbuchführung auf Grund der Bekannt¬
machung über Borratserhebungen vom 2. Februar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 54 ) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen vom 3 . September 1915 (Reichs-Gesetzbl. .S . 549)und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl . S .. 684) * * ) be¬
straft wird , soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
Höhere Strafen verwirkt sind .

81 .
Bo « der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämt¬

liche vorhandenen und noch weiter anfallenden Lumpen(auch karbonisierte )- und neue Stoffabfälle , die aus tieri¬
schen oder pflanzlichen Spinnstoffen oder deren Mischungenbestehen.

8 2 .
Beschlagnahme .

Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht ausden nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben .
8 3.

^
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vor¬nahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge¬genständen verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungenüber sie nichtig sind, soweit sie nicht auf Grund der fol¬genden Anordnungen erlaubt sind . Den rechtsgeschäft¬lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die imWege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er¬folgen .
Als unerlaubte Verarbeitung gilt bereits jedes Vor¬bereitungsverfahren , wie das Einfetten , Reißen , Schnei¬den üsw.
Trotz der Beschlagnahme bleibt jedoch das Sortiere «dxr Lumpen und Stoffabfälle erlaubt und erwünscht.

^
*s Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oödr rnjt Geldstrafebis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinenStrafgesetzen, höhere Strafen verwirkt sind , bestraft :

-L . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei¬seiteschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver¬kauft oder kauft oder ein anderes Veräutzerungs- oderErwerbsgeschäft über ihn abfchließt :3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu¬widerhandelt
4 . wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestimmun¬gen zuwiderhandelt .**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grunddieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Fristerteilt oder unvollständige Angaben macht , wird mit Gefäng¬nis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark bestraft, auch können Vorräte , die verschwiegen sind , imUrteil für dem Staate verfallen erklärt werden. Ebensowird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbnchereinzurichten oder zu führen unterläßt .Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieserVerordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteiltoder unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mitGeldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im UnvermögenS-fallc mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wirdbestraft, lver fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher ein-znrichten oder zu führen unterläßt .

8 4.
Veräußcrungserlanbnis .

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und
Lieferung der von dieser Bekanntmachung betroffenen Ge¬
genstände erlaubt , mit Ausnahme der Veräußerung oder ,Lieferung an Verabeiter solcher Gegenstände .

Erreichen die beschlagnahmten Gegenstände eines
Eigentümers eine Menge von 10 909 Kilogramm , io isteine Veräußerung oder Lieferung nur noch an einen dervon der Kriegs -Rohstoff -Abieilung des Königlich Preußi¬schen Kriegsministeriums , Berlin 48, Verl . Hedemann¬straße 9/10, beauftragten Sortierbetricbe zulässig, derenNamen im Deutschen Reichsanzeiger bezw. in den Amts¬blättern der Bundesstaaten veröffentlicht sind .

Erreichen die beschlagnahmten Gegenstände einesEigentümers die Menge vvn 30 000 Kilogramm , sv ist einVerkauf nur noch an die Kriegs -Wollbedarf-Aktiengcicll-schaft in Berlin oder an die Aktiengesellschaft zur Ver¬wertung vvn Stoffabfällen in Berlin zulässig. Angebotederartiger Mengen sind an die von den beiden vorge¬nannte » Gesellschaften gemeinschaftlich gebildete Lumpen -
Verivertuugs -Zeiitrale , Berlin 18, Verl . Hedcmann -straße 1/6 , zu richten.

Angebote unter 30 000 Kilogramm der beschlagnahm¬ten Gegenstände werden von der Lumpeii -Verwertunas -Zentrale nur entgegengenommen , wenn nachweislich einbeauftragter Svrtierbetrieb den Ankauf der angcbotcnenGegenstände abgclehnt hat .
An Verarbeiter dürfen die von dieser Bekannt¬machung betroffenen Gegenstände ausschließlich von derKriegs -Wvllbedarf -Akticngcsellschaft oder der Aktiengesell¬schaft zur Verwertung von Stoffabfällen veräußert odergeliefert werden .
Die Veräußerung oder Lieferung ist nur zulässig,wenn die in der Bekanntmachung V . IV. 960/4 . 16 K.R .A .,betreffend Höchstpreise getroffenen Anordnungen , nichtüberschritten werden .

8 5.
Bcrarbeitnngserlanbnis .

Trotz Ser Beschlagnahme ist - je Weiterverarbeitungder Gegenstände erlaubt . Sie sich bei Inkrafttreten dieserBekanntmachung bereits in einem Vorbereitungsverfahrenbefanden.
Ferner dürfen verarbeiten :
s) Betriebe , die Lmnpen oder Stoffabfälle zu Spinn¬stoffen verarbeiten , 10 v . H. ihrer bei Inkrafttretendieser Bekanntmachung vorhandenen Vorräte, ' inkeinem Falle jedoch mehr alK 10VV0 Kilogramm .In diese Meng « sind diejenigen Gegenstände ein¬zurechnen , welche sich bei Inkrafttreten der Be¬

kanntmachung bereits in einem Vorberertungsver -fahren befanden ;
K) Seilereien und Seilfabriken die bei Inkrafttretender Bekanntmachung vorhandenen und nach dem

Inkrafttreten anfallenden,Abfgllstücke der Seiler¬
warenherstellung, '

c) alle übrigen Lumpen ober Stoffabfälle verarbeiten¬den Betriebe (Papier - , Pappenfabriken usw .) vonden vorhandenen Beständen eine Menge , die einemDrittel der in der Zeit vom 1 . Januar 1916 bis
zum 31 . März 1916 im eigenen Betriebe verarbei¬teten beschlagnahmten Gegenstände entspricht außer¬dem diejenigen Gegenstände , welche sich zurzeit des
Inkrafttretens bereits in einem Vorbereitungs -
Verfahren befanden . Von der Verarbeitungserlaub¬
nis ausgeschlossen sind in jedem Fall « die in der
Preistafel 2 - er Bekanntmachung , betreffend Höchst-
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preise für Lumpen und neue Stofsabfülle aller Art
Nr . IV . 930/4 . 16. K .R .A. unter Klaffe >1 ge¬
nannten Nummern 139 und 140.

Im übrigen ist eine Verarbeitung der von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände (8 1 ) nur erlaubt
mit Zustimmung der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kgl .
Preußischen Kriegsministeriums . Anträge sind durch
Vermittlung der Kricgs -Wollbedarf -Aktiengesellschaft, Ber¬
lin 8^7 48, Verl . Hedemannstraße 1—6, bezw . der Aktien¬
gesellschaft zur Verwertung von Stoffabfällcn , Berlin
Bellevuestratze 12s , vvrzulegen .

Die Verarbeitung auf Grund der vorstehenden Be¬
stimmungen ist nur gestattet, wenn ein Albdruck dieser Be¬
kanntmachung an den Arbeitsstätten an sichtbarer Stelle
ausgehangen wird . Abdrucke der Bekanntmachung sind
beim Webstoff-Meldeamt der Kriegs -Nohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
8>V 48, Verl . Hedemannstraße 11 , erhältlich . Anträge sind
mit der Aufschrift „betrifft Lumpenbeschlagnahme " zu ver¬
sehen .

8 6.
Ausuahmcu von der Beschlagnahme .

Von der Beschlagnahme sind ausgenommen :
a ) alle Lumpen und neuen Stvsfabsälle in privaten

Haushaltungen, '
5) alle nach dem 1 . Mai 1916 aus dem Ausland (nicht

Zollauslanö ) eingcführten Lumpen und neuen
Stofsabfülle .

Die von der deutschen Heeresmacht besetzten feindlichen
Gebiete gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Be¬
kanntmachung .

8 7.
Meldepflicht und Meldestelle .

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände t8 1 ) unterliegen , mit Ausnahme der im 8 6 Zif¬
fer s bezeichneten, einer Meldepflicht , sofern die Gesamt¬
menge bei einer zur Meldung verpflichteten Person usw.
(8 -8s mindestens 8000 Kilogramm beträgt .

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen . Er¬
reicht der Vorrat an melöepflichtigen Gegenständen bei
einer zur Meldung verpflichteten Person (8 8) insgesamt
mindestens 30 000 Kilogramm , so hat die Meldung jedes¬
mal innerhalb zweier Wochen zu erfolgen .

Die Meldungen sind an das Webstoff-Meldeamt der
Kriegs -Nohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kricgsministeriums , Berlin 8V^ 48, Verl . Hedemannstr . 11 ,
mit der Aufschrift „betrifft Lumpenbeschlagnahme " ver¬
sehen , zu erstatten .

8 8.
Mcldcpslichtige Personen .

Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und
juristischen Personen , ferner alle wirtschaftlichen Betriebe ,
sowie öffentlich- rechtliche Körperschaften und Verbände ,
Sie Eigentum oder Gewahrsam an meldepflichtigen Gegen¬
ständen <8 7) haben , oder bei denen sich solche unter Zoll -
anfsicht befinden .

Vorräte , die sich am Stichtag (8 9) nicht im Gewahr¬
sam des Eigentümers befinden , sind sowohl von dem
Eigentümer als auch von demjenigen zu melden , der sie
an diesem Tage im Gewahrsam hat (Lagerhalter usw .) .

Die nach dem 16 . Mai 1916 eintreffenden , vor dem
16. Mai 1916 aber schon abgesandten Vorräte sind nur von
dem Empfänger zu melden .

Neben demjenigen , der die Ware im Gewahrsam hat ,
ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat.

8 9.
Stichtag «ud Meldepflicht.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der
am Beginn des 16. Mai 1916 (Stichtag ) , bei den späteren
Meldungen der beim Beginn des 16. Tages des betreffen¬
den Monats tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend .

Karlsruhe , den 16. Mai 1916.

Die erste Meldung ist bis zum 23. Mai 1916 , die folgenden
Meldungen find bis zum 25. Tage eines jeden Monats zu
erstatten .

8 10 .
Meldescheine.

Tie Meldungen haben auf den vorgeschriebenen ami -
lichen Meldescheinen zu erfolgen , die bei dem Weststoff-
Melöeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin 8Vi? 48 , Verl .
Hedemannstraße 11 , anzufordern sind .

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher
Unterschrift und genauer Adresse zu versehen . Der Melde¬
schein darf zu anderen Mitteilungen als zu der Beant¬
wortung der gestellten Fragen nicht verwandt werden .

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Aus¬
fertigung (Abschrift, Durchschlag, Kopie) von dem Melden¬
den bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten .

8 11 -
Lagerbuch und Ansknnftserteilnng .

Jeder Meldepflichtige (88 7 und 8) hat ein Lagerbuch
zu führen , aus dem jede Aendermng in den Vorrats¬
mengen und ihre Verwendung ersichtlich sein muß . So¬
weit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Lagerbuch
führt , braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet
zu werden .

Beauftragten der Militär - oder Polizeibehörden ist die
Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegenstände
zu vermuten sind .

8 12 .
Anfrage« und Anträge.

Anfragen und Anträge » die die Meldepflicht und Mel¬
dungen (88 7 bis 11) betreffen , find an das Webstoff-
Meldeamt der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Verl . Hedemannstr . 11 ,
alle übrigen Anfragen und Anträge , die diese Bekannt¬
machung oder die etwa zu ihr ergehenden Ausführungs¬
bestimmungen betreffen , sind an die Kriegs -Rohstoff-Ab¬
teilung , Sektion IV . IV., des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin 8V7 48, Verl . Hedemann -
stratze 11 , zu richten und am Kopfe des Schreibens mit der
Aufschrift

„betrifft Lumpenbeschlagnahme"
zu versehen.

8 13.
Frühere Bekanntmachungen.

( Nit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung wer¬
ben folgende Bekanntmachungen aufgehoben :

Nr . iss . II . 285/6 . 15.
K.R .A. vom 1. 6. 1915,

Nr . II. 4379/8 . 15 .
K.R .A . v . 28. 9. 1915,

betreffend Bestandserhebung u.
Beschlagnahme von alten
Baumwoll -Lumpen u . neuen
baumwollen . Stoffabfällen :

Nachtragsverordnung zu der
Bekanntmachung , betreffend
Bestandserhebung und Be¬
schlagnahme v . alten Baum¬
woll -Lumpen und neuen
baumwollen . Stoffabfüllen, '

betreffend Beschlagnahme , Ver¬
äußerung und Verarbeitung
von wollenen und halbwol -

Nr . V7. IV. 115/10 . 15. lenen Wirk - u . Strickwaren -
K.R .A. v. 1 . 12. 1916» Lumpen und von wollenen

und halbwollenen Abfällen
der Wirk- und Strickwaren -
herstellung .

8 14 .
Inkrafttreten .

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
16. Mai 1910 in Kraft .

Der kommandierende General :
Freiherr v. Mauteuffel , General der Infanterie.
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Bekanntmachung
Nr . V . I V . 950/4 . 16 . K.RA ,

betreffend Höchstpreise für Lumpen und neue Gtoffabfälle aller Art .
Vom 16 . Mai 1916.

Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 24. Juni 1851 — in Bayern auf Grund des bayeri¬
schen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5 . November
1912, in Verbindung mit der Allerhöchsten Verordnung
vom 31 . Juli 1914 — wird nachstehende Bekanntmachung
mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht,
daß jede Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen auf
Grund des Gesetzes, betreffend Höchstpreise , vom 4 . August
1914 (Reichsgesetzblatt S . 339) in der Fassung vom 17 . De¬
zember 1914 sReichsgesetzblatt S . 516) , der Bekanntmachun¬
gen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21 . Januar
1915 (Rcichsgcsetzblatt S . 26) , vom 23. September 1915
sReichsgesetzblatt S . 603) und vom 23 . März 1916 sReichs¬
gesetzblatt S . 183) bestraft wird , soweit nicht nach allge¬
meinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind .*)

8 i .
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen sämt¬

liche vorhandenen und noch weiter anfallenden , in der bei-
gefügtcn Uebersichtstafel vcrzeichneten Lumpen aller Ar¬
ten sauch karbonisierte ) und neue Stosfabfällc , die aus
pflanzlichen oder tierischen Spinnstoffen oder deren Mi¬
schungen bestehen.

Ausgenommen sind alle nach dem l . Mai 1916 aus dem
Ausland snicht Zvllauslanö ) eingeführten Lumpen und
neuen Stossabfälle . Die von der deutschen Heeresmacht
besetzten feindlichen Gebiete gelten nicht als Ausland im
Sinuc dieser Bekanntmachung .

Höchstpreise.
Tie von der Kriegs -Wollbeöarf -Akticngesellschaft in

Berlin vdc- der Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stofsabfüllen in Berlin für die im 8 1 bezeichneten Gegen¬
stände zu zahlenden Preise dürfen die in der beifolgenden
Preistafel für die einzelnen Normalsortierungen von
Lumpen und neuen Stoffabfällen festgesetzten Preise nicht
übersteigen .

Die Kriegs -Wollbcdarf - Aktieugcsellschast und die Ak¬
tiengesellschaft zur Verwertung von Stoffabfällcn sind er¬
mächtigt, ^im SnizeifMx für den Ankauf von besonderen
Sorten sSpezialforticrungcn ) der im 8 1 bezeichneten Ge¬
genstände , die bei Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
vorhanden sind , die in der Preistafel festgesetzten Preisebis zur Höhe von 10 v . H . zu überschreiten.Die Kriegs -Wvllbedarf - Aktiengesellschast und die Ak-
tiengesellsthaft zur Verwertung von Stoffabfüllen sind er¬
mächtigt, bei dem durch sie erfolgenden Verkauf der Lum¬
pen und Sivfsalfälle entstehende Unkosten den sestaesetzten
Höchstpreisen inftcr Kontrolle der Kriegs -Rohstoff-Abtei-
l '.ing des .Königlich Preußischen Kriegsmiuisterinms znzu-
schlaaen .

. Anmerkung : Tap Angebot der Luinven und Sioftnbsälle
tv : rd gemäß de » Anordnungen der Bekanntmachungen IV . IV .

*0 Mit GerängmS bis zu einem Jahr und mit Geldstrafebis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft :

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet :
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages

auffordert , durch den die Höchstpreise überschritten
werden, oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet :

3 wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung
gemäß 88 2 und 3 des Gesetzes betroffen ist . beiseitc -
schasft, beschädigt oder zerstört :

5 . wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise
festgesetzt sind , dem zuständigen Beamten gegenüber
verheimlicht:

6 . wer dep nach 8 5 des Gesetzes erlassenen Ausfüh¬
rungsbestimmungen znkbiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr . 1 und 2
ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen , um den der Höchstpreis überschritten worden istoder in den Fällen der Nr . 2 überschritten werden sollte ;
übersteigt der Mindestbetraa zehntausend Mark, so ist aus ihn
zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geld¬
strafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt wer¬
den .

Bei Zuwiderhandlungen gegen Nr . 1 und 2 kann neben
der Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf
Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist ; auchkann neben Gefängnisstrafen auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

900/4 16 . K .R .A . durch die von der Kriegs-Wollbedarf- Ak-
tiei .gesellschaft und der Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stostabfällen gemeinschaftlich gebildete Lumpen- Berwer-
tungS- Zent-rale in Berlin 8>V „ Verl . Hedemannstr. 1—6 . ent-
gegeugenommen.

Es ist genau zu beachten , daß die festgesetzten Höchstpreise
diejenigen Preise sind , die die Kriegs- Wollbedarf-Aktrenge -
sellschaft und die Aktiengesellschaft zur Verwertung von Stofst¬
abfällen höchstens bezahlen dürfen . Bei den gemäß der Be¬
kanntmachung IV . IV . 900/4 . 16 . K .R .A . erlaubten Veräußc-
rungsgeschäften über Lumpen und neue Stoffabfälle müssen
deshalb die Preise entsprechend niedriger angesetzt werden .

Es ist ferner zu beachten , daß die festgesetzten Preise die
höchsten Preise sind , die beide Gesellschaften für die in der
Preistafel bezeichneten Sortimente bezahlen dürfen ; für
minderwertige Sortimente werden beide Gesellschaften einen
entsprechend niedrigeren Preis bezahlen.

8 3.
Zahlungsbedingungen .

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung
bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten
Schiffladestelle und die Kosten der Verladung sowie die
Besorgung der Bedeckung ein . Die Kosten für den Ge¬
brauch der Decken sind jedoch nach den Preisen des Dek-
kentarifs der Staatscisenbahn des Abgangsortes , auch bei
der Verwendung eigener Decken des Verkäufers , vom
Käufer zu tragen .

"
Für Kapzüchen sind 70 Pfg . für 1 Kilogramm , für son¬

stige Säcke oder Prctzballenemballagen 25 Pfg - für 1 Kilo¬
gramm vom Käufer zu erstatten . Eine besondere Vergü¬
tung für die vom Verkäufer Lei Pretzballenpackung zu ver¬
wendende Draht - und Bandeisenverschnürung findet nicht
statt .

Die Höchstpreise gelten für Nettogewicht und Barzah¬
lung innerhalb 14 Tage » vom Eingangstage der Rech¬
nung . Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu
2 v. H . Jahreszinsen über Reichsbankdtskont zugeschlagen
werden .

8 4.
Ausnahme».

Die Kriegs -Nohstoff-Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums in Berlin 48, Verl . Hede¬
mannstraße 9/10 kann Ausnahmen von den Bestimmungen
dieser Bekanntmachung gestatten.

8 5.
Jnkrafttrete « .

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am
16. Mai 1916 in Kraft .

Preistafel 1.
(Meldeschein 4 .V zur Bekanntmachung V'

. IV . 900/4 . 16.
K . R . A .) .

Klasse Bezeichnung

V . a) Alte wollene Stricklumpe«.
1 . Original bunt Woll - Gestricktes, alle Farben außer

weiß , fein und halbfein 200
2 . Original bunt Woll-Gestricktes, alle Farben außer' weiß , grob (mit Mohär ) 170
3 . Original weiß Woll-Gestricktes, fei « und halbfein 425
4. Original weiß Woll-Gestricktes, grob (mit Mohär )

und weiße Wollwatte 350
5. Original bunt wollene Zephirs und Trikots in

allen Farben , außer weiß und Naturfarbe 290
6. Original weiß und naturfarbig wollene Zephirs

und Trikots 480
7 . Sonstige alte wollene Stricklumpen , soweit solche

unter 1 bis 6 nicht aufgeführt sind —
K) Alte halbwollene Stricklumpe«.

8 . Original bunt Halbwoll -Gestrickkes , Westen, Jacken
und Sweaters , alle Farben außer weiß 50

9. Original weiß Halbwoll - Gestrickkes , Westen,
Jacken und Sweaters 120

10. Original bunt halbwollene Zephirs und Trikots
in allen Farben , außer weiß und Naturfarbe 120

11 . Original weiß und naturfarbig , halbwollene Ze¬
phirs und Trikots , einschließlich Eiderdaunen - und
Lammfelltrikots 175

12. Sonstige alte halbwollene Stricklumpen , soweit
solche unter 8 bis 11 nicht ausgeführt sind —

»
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Klaffe Bezeichnung dar k«

c) Rene wollene Strick » und Wirkwarenabsalle.
13. Neue weiß« Zephir- und Kammgarn-Wolltrikot-

abfälle 878
14. Neue normalfabrige Zephir- unö Kammgarn-

Wolltrikotabfälle 725
16. Neue bunte Zephir-, Kammgarn- und Streich¬

garn- ( auch Golfer-) Wolltrikotabfälle 626
16. Neue wollene Raöfahr-Trikotabfälle (Sweaters ) 526
17. Neue wollene (Kammgarn -) Handschuh-Trikotab¬

fälle 676
18. Sonstige neue wollene Strick - und Wirkwarenab¬

fälle, soweit solche unter 13 bis 17 nicht aufgeführt
sind —
-i) Neue halbwollene Strick - «nd Wirkwarenabfälle.

IS. Neue weiße halbwollene Kammgarn- unö Zephir-
trikotäbfälle 276

26. Neue normalfabrige halbwollene Kammgarn-Tri¬
kotabfälle 360

21 . Neue Helle halbwollene Zephirtrjkotabfälle 175
22. Neue halbwollene Radsahrtrikotabfälle (Sweaters ) 160
23. Neue normalfarbige Streichgarn-Halbwolltrikotab-

fülle über 3 v . H. Wollgehalt 300
24. Neue normalfarbige Streichgarn-Halbwoll- (Vi¬

gogne- ) Trikotabfälle unter 3 v . H . Wollgehalt 226
26. Neue buntfarbige Streichgarn-Halbwolltrikotab-

fälle 130
26. Neue weiße Lammfell- und Eideröaunentrikotab-

fälle 250
27. Neue Kamelhaar-Halbwolltrikotabfälle 26V
28. Sonstige neue halbwollene Strick- u . Wirkwaren¬

abfälle , soweit solche unter 19 vis 27 nicht ausge¬
führt sind —

8 . s) Alte wollene Tibetlnmpe«.
20 . Original alte bunte wollene Tibetlumpen, alle

Farben außer weiß und alle Qualitäten außer
Muffelin 170

SO . Original alte weiße wollene Tibetlumpen außer
Musselin 460

31 . Alte Helle unö bunte wollene Musselinlumpen, alle
Farben und Qualitäten außer weiß 250

32. Alte weiße wollene Muffelinlumpen 500
33. Sonstige alte wollene Tibetlumpen, alle Farben ,

soweit solche unter 29 bis 32 nicht aufgeführt sind —
6) Reue wollene Tibetlumpe«.

34 . Neue bunte wollene Tibetlumpen,. alle Farben
und Qualitäten außer weiß unö Muffelin 200

35 . Neue weiße wollene Tibetlumpen außer Musselin 600
36 . Neue Helle und buntfarbige wollene Muffelinab¬

schnitte , außer weiß 300
37 . Neue weiße wollene Muffelinabschnitte 700
38. Sonstige neue wollene Tibetlumpen, soweit solche

unter 34 bis 37 nicht aufgeführt find —
39 . Tibet- und Weichwolltaillen 65
40. Tibet- und Weichwollnähte 36

L . s) Alte wollene Klauell-, Lama- und Weichwoll-
lumpe«.

41 . Original alte wollene Flanell - , Lama- unö Weich-
wollumpen , alle Farben ohne weiß 100

42 . Original alte weiße wollene Flanell-, Lama- unö
Weichwollumpen 275

43 . Sonstige alte wollene Flanell-, Lama - und Weich¬
wollumpen , soweit solche unter 41 unö 42 nicht auf-
geftthrt sind —
t>) Neue wollene Flanell -, Lama- «nd Weichwoll-

lnmpen.
44 . Neue original bunte wollene Flanell - , Lama - unö

Weichwollabschnitte alle Farben ohne weiß 150
O . Neue original weiße wollene Flanell- , Lama- unö

Weichwollabschnitte 500
46. Sonstige neue wollene Flanell-, Lama - unö Weich -

wvllabschnitte, soweit solche« unter 44 unö 45 nicht
aufgeführt sind —

v . s ) Alte wollene Decken-, Fries - nnd Filzlumpe «.
47. Alte bunte wollene Decken - und Frieslumpen ,

alle Farben außer weiß 60
48 . Alte weiße wollene Decken - und Frieslumpen 250
4V. Hartwolle und Moire (Grobwvlle ) 80
60 . Alte bunte feine wollene und halbwollene Filze 30
61 . Alte weiße feine wollene und halbwollene Filze 100
52 . Alte weiße arobe wollene und halbwollene Filze 26
63 . Alte Filzhüt- 8
64 - Sonstige alte wollene Decken - , Fries - und Filz-

lumpen , soweit sie in 47 bis 52 nicht aufgeführt sind —

Klaffe Bezeichnung iaskx

dj Neue wollene Decken -, Fries - und Filzlnmpen .
68. Neue bunte wollene Decken - und Friesabschnitte,

außer weiß 100
56. Neue weiße wollene Decken - und Friesabschnitte 400
57. Neue feine , bunte weiche , wollene und halbwollene

Filzabfälle, alle Farben außer weiß 46
68. Neue feine weiße wollene Filzabfälle 175
59. Neue bunte wollene und halbwollene Oberfilzab¬

fälle , alle Farben außer weiß 32
60. Neue bunte Futterfilzabfälle 30
61 . Neue weiße Futtersilzabfälle 70
62. Neue bunte große Filzabfälle (Sohlen- usiw. und

technische Filzabfälle) , alle Farben außer weiß 20
63. Neue weiße grobe Filzabfälle (Sohlen - usw . unö

technische Filzabfälle) 48
64. Neue Feldflaschen-Filzabsälle (Haarfilze ) 35
65. Sonstige neue wollene Decken - , Fries - und Filz¬

abfälle , soweit solche unter 65 bis 64 nicht aufge¬
führt sind —

c) Alte halbwollene Decken -, Fries - «nd Filzlumpe «.
66. Alte bunte halbwollene Decken - unö Frieslumpen 40
07. Alte weiße halbwollene Decken - unö Frieslumpen 100
68. Sonstige alte halbwollene Decken - und Fries¬

lumpen , soweit sie in 66 unö 07 nicht aufgeführt
sind —

8 ) Nene halbwollene Decken -, Fries - »nd Filzlnmpen .
69. Neue bunte halbwollene Decken - und Friesabfälle 60
70. Nene weiße halbwollene Decken - unö Friesabfälle 200
71 . Sonstige neue halbwollene Decken - und Friesab¬

fälle , soweit sie in 69 und 70 nicht aufgeführt sind —
8 . Alte wollene Tuchlumpen, unsortiert, alle Farben

nnd Qualitäten .
72. Alte getrennte wollene Original-Tuch- u . Kamm¬

garnlumpen aller Art, nicht mehr als 5 v . H . Halb¬
wolle enthaltend . 75

73. Alte ungetrennte wollene Original -Tuch- und
Kammgarnlumpen aller Art —

74. Sonstige wollene Tuchlumpen —
? . Nene wollene Tuchlnmpcn, sortiert, Kammgarn,

Kammgarncheviot.
75. Neu hell und grau Kammgarn und Kammgarn¬

cheviot 260
76. Neu schwarz Kammgarn und Kammgarncheviot 240
77 . Neu blau Kammgarn und Kammgarncheviot 240
78. Neu bunt Kammgarn und Kammgarncheviot 200
79 . Original -Neutuch ohne Kammgarn 110
80 . Original -Neutuch mit Kammgarn 150
81 . Sonstige wollene Neutuchlumpen , soweit solche

in 75 bis 80 nicht aufgeführt sind —
6 . Reue wollene Tuchlumpen, sortiert (Streichgarns .

82 . Neu hell Damentnch und Flanell ( Streichgarn ) 200
83. Neu bunt Damentuch und Flanell (Streichgarn ) 150
84. Neu schwarz Damentuch u . Flanell (Streichgarn) 140
85 . Neu bunt wollene Cheviots und Flausch 120
86. Sonstige neue wollene Tuchlumpcn, sortiert

Streichgarn , soweit solche in 82 bis 85 nicht auf-
gefühn sind —

II a) Alte wollene Uniform - (Militär -) Tuchlnmpe«.
87. Getrennte alte feldgraue und graue wollene Mi-

lttärtuchlumpeu 100
88 . Getrennte alte blaue wollene Militärtuchlumpen 75
89 . Getrennte alte , nach Farben sortierte wollene

Militärtuchlumpen 75
90. Getrennte alte, gemischtfarbige (unsortierte)

wollene Militärtuchlumpen 65
91 . Getrennte alte schwarze wollene Militärtuch¬

lumpen 30
92. Militärtuchnähte 30
93 . Sonstige alte wollene Mtlitärtuchlumpen, soweit

sic unter 87 bis 92 nicht aufgeführt sind —
d) Nene wollene Uniform - (Militär -) Tuchlnmpe«.

94. Neue feldgraue wollene - Militärtuchabfälle 240
95 . Neue graue wollene Militärtuchabfälle 200
96 . Neue blaue wollene Mtlitärtuchabfälle 178
97 . Neue sortiert farbige und schwarze wollene Mi¬

litärtuchabfälle 120
98 . Neue gemischtfarbige wollene Militärtuchabfälle 160
99 . Neue Militärtuchleisten und - tuchenden 140

IM. Sonstige neue wollene Militärtuchabschnitte, so¬
weit solche in 94 bis 99 nicht aufgeführt sind —

4 . a ) Alte Haldwolltuchlnmpcn.
101 . Alte getrennte halbwollene Tuchlunn . Dübel,

Kammgarn und Flausch 34
102 . Alte Ziviltuchnähte 20
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bar kx

103 . Alte ungetrennte halbwollene Tuchlumpen 2V
101 . Sonstige alte Halbwolltuchlumpen , soweit solche

unter 101 bis 103 nicht aufgeführt sind —
>) > Neue Halbwolltuchlumpe «.

105 . Neue halbwollene Tuch- und Konfektionsabfälle 60
106. Neue halbwollene Cheviots, Dübel und Flausch 60
107. Neue graue und feldgraue halbwollene Militär¬

tuchabschnitte (Vigognetuch ) IM
106. Sonstige neue Halbwolltuchlumpen , soweit solche

unter 108 bis 107 nicht aufgeführt sind —
L . a) Alte Damenkleider-Halbwollumpeu.

109 . Getrennte original alte Alpaka - und Zanella-
Halbwollumpen, bunte, alle Farben auher weiß 55

110 . Getrennte original alte weiße Alpaka - und Za-
nella-Halbwollumpen 120

111 . Getrennte alte Warp- und Beiderwand- (woll -
reiche Ware) Lumpen 40

112 . Alte ungetrennte Halbwolltaillen und - rücke (un¬
getrennte Kleiderhalbwolle) 20

113 . Alte getrennte Halbwoll- Moirs 40
111 . Sonstige Damenkleider Halbwollumpen, soweit

solche unter IM bis 113 nicht aufgeführt sind —
l>) Neue Damenkleider-Halbwollumpeu.

115 . Neue bunte Alpaka -, Lüster -, Halbtibet- n . Halb-
woll -Zanella -Abschnitte 75

116 . Neue weiße Alpaka -Abschnitte 150
117 . Neue schwarze Alpaka -Abschnitte 85
118 . Sonstige neue Damenkleider-Halbwollabschnitte ,

soweit solche mit . 115 bis 117 nicht aufgeführt sind —
8 .

119 . Gemischte wollene und halbwollene Lumpen , sor¬
tiert und unsortiert , soweit solche unter Klasse F
bis L nicht aufgeführt sind, beste Sorte * 100

Preistafel 2.
(Meldeschein 4 8 zur Bekanntmachung IV . IV. 900/4 . 16 .

K . R . A . ) .

Klasse Bezeichnung Pfennig
das

dl. Alte baumwollene Lumpen .
120 . Alte weiß baumwollene Kattunlumpen I
121 . Alte weiße baumwollene Kattunlumpen II
122 . Alte graue baumwoll. Kattunlumpen (Schmier¬

lappen)
123 . Alte blaue baumwollene Kattunlumpen
121 . Alte rote baumwollene Kattunlumpen — frei von

Federzeug —
125. Alte schwarze baumwollene Kattunlumpen
120 . Alte heübunte baumwollene Kattun- und Var -

cheutlumpen
127 . Alte mittelhelle baumwollene Kattun- und Bar¬

chentlumpen
128 . Alt Hosenzeug und englisch Leder
129 . Sonstige alte baumwollene Kattun- u . Barchent¬

lumpen
130 . Alte Gardinen ( mit Mull und Gaze )
131 . Alte weiße und Halbweiße baumwollgestrickte

Lumpen und Trikvtagen
132 . Alte hcllbunte baumwollgestrickte Lumpen und

Trikvtagen
133 . Alte bunte baumwollgestrickte Lumpen und Tri -

kotagen -
134 . Alte schwarze baumwollgestrickte Lumpen und

Trikvtagen
135 . Alte baumwollene Jacken und Westen
136 . Baumwollwatte (alte )
137 . Sonstige alte baumwollene gestrickte u . gehäkelte

Lumpen, soweit solche unt . 181 bis 136 nicht auf¬
geführt sind

138 . Sonstige alte sortierte baumwollene Lumpen , so¬
weit solche unter 120 bis 137 nicht aufgeführt sind

50
40

25
20

20
22

20

20
18

42

60

45

35

45
30

120

dl. Neue baumwollene Lumpe » und Abschnitte.
139 . Neue , weitzgebleichte baumwollene Abschnitte

( Schilling usw .) I IM
140 . Neue , weitzgeblekchte baumwollene Abschnitte II

(auch Verbandstoff-Abschnitte) 75

141 . Neue weiße ungebleichte baumwollene Abschnitte
(Kaliko usw .) I IM

142 . Neue weiße ungebleichte baumwollene Abschnitte
(Kaliko usw .) II 70

143 . Neue blaue baumwollene Abschnitte 40
144 . Neue hellbunte baumwollene Kattunabschnitte 45
146 . Neue hellbunte baumwollene Barchentabschnitte

( Biber ) 75
146 . Neue mittelhelle baumwollene Kattunabschnitte

(sortiert ) 32
147 . Neue bunte baumwollene Barchent - (Biber -) Ab¬

schnitte 45
148 . Neue Original bunt baumwollene Kattunab¬

schnitte 30
149 . Neue dunkelbunte baumwoll . Kattunabschnitte I 24
150 . Neue dunkelbunte baumwoll. Kattunabschnitte II 19
151 . Neue in Farben sortierte Segeltuchabfälle 45
152 . Neue feldgraue Köper und Segeltuchabfälle 60
153 . Neue schwarze Kattun - und Clothabfälle '40
154 . Neue weiße Mull - und Steifgaze 25
165 . Neue Helle Korsettabfälle (außer weiß ) 50
156 . Sonstige neue baumwollene Abschnitte, soweit sie

unter 139 bis 156 nicht aufgeführt sind —-
O . Nene baumwollene Wirk - und Strickwarenabsiille

(Trikotageu) .
157 . Neue sortiert » Mako - und Mako -Jmitat -Trikot-

abfälle ( gelb , gebleicht, rohweiß und creme ) , frei
von merzerisierten Abfällen und Flortrikot IM

158 . Neue Jmitat -Trikotabfälle, normalfarbig IM
159 . Neue Jmitat -Trikotabfälle bunt sortiert (rosa ,

grau , braun usw . ) 160
160 . Neue Luisiana- (Futter -) Trikotabfälle, normal¬

farbig IM
161 . Neue Luisiana- (Futter -) Trikotabfülle, in Hel¬

len Farben sortiert (grau, braun , gelb usw .) 160
162 . Neue Luisiana- (Futter -) Trikotabfälle, in dunk¬

len Farben sortiert (marine , schwarz usw . ) 150
163 . Neue Luisiana- (Futter -) Trikotabfälle, gemischt¬

farbig Helle Ware , frei von dunklen Farben 150
164 . Neue sortierte Mako - und Mako -Jmitat -Trikot-

abfälle in Hellen Farben , frei von merzerisierten
Abfällen, außer den unter Klasse 157 genannten 140

165 . Neue sortierte Mako - und Mako -Jmitat -Trikot-
abfälle in dunklen Farben , frei von merzerisier¬ten Abfällen (marine , schwarz usw. ) 130

166 . Neue sortierte merzerisierte Mako - und Mako -
Jmitat -Trikotabfälle , in Hellen Farben ein¬
schließlich der unter Klasse 157 genannten 125

167 . Neue sortierte merzerisierte Mako - und Mako -
Jmitat -Trikotabfälle in dunklen Farben (ma¬
rine , schwarz usw .) 115

168 . Neue sortierte baumwollene Ringeltrikotabfällein Hellen Farben , frei von merzerisierten Ab¬
fällen 120

169 . Neue sortierte baumwollene Ningeltrikotabfälle
in dunklen Farben , frei von merzerisierten Ab¬
fällen M

170 . Neue sortierte baumwollene merzerisierte Rin¬
geltrikotabfälle in Hellen Farben 110

171 . Neue sortierte baumwollene merzerisierte Rin¬
geltrikotabfälle in dunklen Farben 80

172 . Neue sortierte baumwollene Netz - ( Filet - ) Tri¬
kotabfälle (weiß, gebleicht, rohweiß und gelb) 80

173 . Neue unsortierte baumwollene Netz - (Filet - ) Tri -
abfälle, buntfarbig gemischt ' 50

174 . Neue Original -Strickwarenabfälle, weiß , gelb u .
rohweiß IM

175 . Neue Original - Strickwarenabfälle, buntfarbig 120
176. Neue großstückige Trikotreste f . technische Zwecke

verwendbar , beste Sorte * 350
177 . Neue angeschmutzte baumwollene Trikotabfälle,

beste Sorte * 80
178 . Neue geknüpfte Trikotabfälle (Knoten - u . Knopf¬

trikot) beste Sorte * . 80
179 . Neue unsortierte Trikotabfälle, Original -Fa¬

brikware . beste Sorte * 130
180 . Neue unsortierte Trikotabfälle, Original -Sam -

mel- und Händlerware , beste Sorte * 110
181 . Neuer Trikotschrenz und Kehricht, beste Sorte * 50

* Geringere Sorten entsprechend billiger. Für diejenigen
Klassen , für welche keine Preisbestimmung festgelegt ist , er¬
folgt die Bewertung beim Ankauf durch die Kriegs - Wollbe -
darf -Aktiengesellscbnft oder die Aktiengesellschaft zur Verwer¬
tung von Stoffabfällen durch die von der Kriegs-Rohstosf-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ein¬
gesetzten Lumpenbewertungs - Kommissionen .

* Geringe Sorten entsprechend billiger. Für diejenigen
Klaffen, für tvelche keine Preisbestimmung festgelegt ist , er¬
folgt die Bewertung beim Ankauf durch die Kriegs - Wollbe -
darf -Nktiengesellschaft oder die Aktiengesellschaft zur Verwer¬
tung von Stoffabfällen durch die von der Kriegs- Rohstoff »
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ein¬
gesetzten Lumpenbewertungs -Kommissionen .
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182 . Sonstige baumwollene Wirk - und Strickwaren -
und Trikotabfälle , soweit solche nicht unter 157
bis 181 aufgeführt sind —

183 . Neue baumwollene Hanöschuhtrikotabfällc , dick-
gerauht , weiß und creme ( Plüsch ) 160

181 . Neue baumwollene Handschuhtrikotabsälle , dünn¬
gerauht , weiße 130

185. Neue baumwollene Handschuhtrikotabsälle , weiß
Atlas 40

186 . Neue baumwoll . Handschuhtrikotabsälle (Plüsch ) ,
öickgerauht, sortiert in Farben (schwarz, blau ,
grau , feldgrau usw . ) 110

187 . Neue baumwollene Handschuhtrikotabsälle , öick-
gcrauht , gemischtsarbig ( Plüsch ) 80

188. Neue baumwollene Handschuhtrikotabsälle , dünn¬
gerauht , buntfarbige 85

180 . Neue baumwollene Handschuhtrikotabsälle , ge¬
mischtfarbig , Atlas 30

190 . Neue baumwoll . Handschuhtrikotabsälle , schwarz
Atlas 30

191 . Sonstige baumwollene Handschuhtrikotabsälle ,
soweit solche unter 183 bis 100 nicht aufgeführt
sind —

Preistafel 3.
( Meldeschein 4 0 zur Bekanntmachung IV . IV . 900/4 . 16.

K . R . A .>.

Klasse Bezeichnung Pfennig
das IrA

? . Putzlappen .
102 . Putzlappen , alte bunte baumwollene , hell, mit¬

telhell und blau , frei von Taillen und Jacken 30
103 . Putzlappen , alte weiße und trübweißc baum¬

wollene 23
104 . Putzlappen , alte weiße leinene . 98
195 . Putzlappen , alte , halbwollene s Z4
106 . Putzlappen , sonstige, soweit sie unter 192 bis 19s -

nicht aufgeführt sind —
Alte und neue leinene Lumpe «.

107. Alte weiße leinene Lumpen I
108. Alte weiße leinene Lumpen II
190 . Alte graue leinene Lumpen I
200 . Alte graue leinene Lumpen II
201 . Alte blaue und bunte leinene Lumpen
202 . Sonstige alte leinene Lumpen
203 . Neue weiße leinene Lumpen
204 . Neue rohgraue leinene Lumpen (Militärdrell )
205 . Neu grau Leinen , sein
200 . Neu J -utterleincn
207 . Neu blau Leinen
Ä>4 . Reu Segelleiuen
200 . Neu bunt Leinen

3b
48
-»
28

90
03
60
50
30
65
50

210 . Sonstige neue Leinenabschnitte
211 . Sonstige alte und neue leinene und halbleinene

Lumpen , soweit sie unter 197 bis 210 nicht auf -
geführ ! sind

II . Ramie -Abschnitte.
212 . Ramie -Gcwcbcabfällc , neue . 45
213 . Nnnn'

c - Trikotabfällc , neue 120
8 , Alte und nene seidene Lumpen .

2i l . Alte seidene und halbseidene Lumpen 28
215 . Neue seidene und halbseidene Lumpen und Ab¬

schnitte ' 85
216 . Neue seidene und halbseidene Rundstuhl - Trikot¬

abfälle 120
217 . Neue seidene und halbseidene Handschuh-Trikot -

abfäile 60
218 . Sonstige alte und neue seidene und halbseidene

Lumpen . . —
I ' . Tauwerk usw.

2 '
. 9 . Altes und neues Tauwerk,Sei¬

ler , Stricke aus Hanf , Mani¬
la , Sisal , Jute usw. , ferner
alte u, neue derartige Fahrt - -
kativusgbfälle , beste Sorte * ) ,
bet Waggonladungen inner¬
halb der Klaffe

für Seilerei
und ähnliche

Betriebe
geeignet

223

* Geringere Sorten entsprechend billiger . Für diejenigen
Klaffen , für welche keine Preisbestimmung sestgelegt ist , er¬
folgt die Bewertung beim Ankauf durch ds^ Kriegs - Wollbe -
dan -Rktiengesellschaft oder die Aktiengesellschaft .zur Verwer¬
tung von Stossnbfäüen durch die von der KriegK - Nohstosf -
Tbt 'cilnng des Königlich Preußischen Kriegsministersums ein¬
gesetzten Lumpenbewertungs -Kommissionen .

220 . Altes und neues Tauwerk ,Seiler , Stricke aus Hanf ,
Manila , Sisal , Jute usw .,
ferner alte und neue derartige
Fabrikationsabsälle , beste
Sorte * ) , bei Waggonladungen
innerhalb der Klaffe

221 . Alte und neue Hanfbindfäöen , sortiert und nu
sortiert , beste Sorte * , bei Waggonladungen der
Klasse k,5

222 . Alle Arten Netze , baumwollene , leinene , Manila
usw., beste Sorte *, bei Waggonladungen der
Gruppe ' 25

223. Baumwollseile , Baumwolltaue , Baumwollstricke ,Baumwollschnüre , Spinöelschnüre usw ., besteSorte *, bei Waggonlaöungen innerhalb der
Klasse 75

224 . Sonstiges Tauwerk und Seil - bezw . Binöfaden -
abgänge , soweit sie unter 219 bis 223 nickt auf¬
geführt sind —

V . Alte «nd neue Juteknmpcn .
225 . Alte Jutelumpen I, bei Lieferung von 10 000

Kilogramm 22
226. Alte Jutelumpen II und Scheuerlappen l4
227 . Alte Halbjute (Halbbast , Jute mit Leinen ) 24
228 . Neue weiche Helle Juteabschnitte 32
220 . Neue appretierte Jute - und Steifleinenabschnitte 16
230 . Neue Halbjuteabschnitte 28
231 . Alte Baumwollxmballage ( amerikanische ) , bei

Lieferung , von - 10 000 Kilogramm 28
232 . Sonstige alte , und neue Jutelump .en, soweit sic

unter 225 bis 231 nicht aufgeführt sind —

V. Verschiedenes.
233. Dunkel Kattun zur Pappenfabrikation , bei Liefe¬

rung von 10 000 Kilogramm 17
234. Schrenz (mit und ohne Jute ) zur Pappensabrika -

tion , bei Lieferung von 10000 Kilogramm 14
233. Fcderstücke 211

236 . Sonstige sortierte Lumpen , alte oder neue , soweit
sie im Meldeschein 4 4 8 und 4 L nicht anfge-
füßrt sind —

X.
Unsortierte gemischte Lumpen , Sammelware ,nicht nach Stoffen und Farben geordnet .

nur für
Papier -
brikation
geeignet

co

Alle Lumpen und neuen Stosfabsälle sind rein sortiert ,trocken , in guter und ordnungsgemäßer Verpackung
zu liefern . Sämtliche wollenen Lumpen und
neuen Stosfabsälle grundsätzlich frei von Seide und
Halbwolle , keinesfalls dürfen diese Waren an - seide-
uud halbwollhaltigen Stücken mehr als 3 v . H . ent¬
halten .
Vorstehende Preise erhöhen sich bei Ablieferungen ge¬

schlossener Wagenladungen von 10 000 Kilogramm , wie
folgt :

Innerhalb der Gruppe
UM

v . H .
Einzclsort . der Klassen
Gruppe Klasse

NM

^ a , b . v , <1 . . . . 3 O . 53 10
L u, 0 . . . . . . 3 14 . . 5
O s.. b . . 5 k.1 mit Ausnahme
Da , 0 , 0 , 0 (mit Aus - von . . 120 u . 127 10

nähme von Klasse 33) 5 >4 . . . 10
. . 5 O . 5> '

O . . 5 0 . . 10
H a , b . 5 8 . . 10

Ä , , , » » » » 10 11 mit Ausnahme ^
- 10 von . . 223 u . 231 10

k> . 10 V mit Ausnahme
von . . 233 n . 234 1l1

Karbonisierte Lumpen sind gesondert anzuoielen .

Karlsruhe , de» 16 . Mai 1916.

Der kommandierende General :
Freiherr v . Manteuffel , General der Jn

'anteric

Druck und Verlag von Adolf DupS in Durlach.


	[Seite 576]
	[Seite 577]
	[Seite 578]
	[Seite 579]
	[Seite 580]
	[Seite 581]

